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r Theil.«
A. Bekanntmachungen des Königlichen Landratlis-Amts.

Nr. 316. · Pol.u.-Wartenberg, 4. Oktober 1884.

Die Reichstagswahl betreffend.
Jn Gemäßheit des § 26 des Reglements vom

28. Mai 1870 zur Ausführung des Wahlgesetzes für
den Reichstag vom 31. Mai 1869, welcher lautet:

»Behufs Ermittelung des Wahl-Ergebnisses
beruft der Wahl-Kommissar auf den vierten Tag
nach dem Wahltermine in ein von ihm zu be-
stimmendes Lokal mindestens 6 und höchstens
12 Wähler, welche ein unmittelbares Staatsamt
nicht bekleiden, aus dem Wahlkreise zusammen
und verpflichtet dieselben als Beisitzer mittelst
Handschlags an Eidesstatt.
Außerdem ist ein Protokollfiihrer, welcher eben-

falls Wähler sein muß, aber Beamter sein darf,
zuzuziehen und in gleicher Weise zu verpflichten.
Der Zutritt zu dem Lokale steht jedem Wähler
offen." «

mache ich hierdurch bekannt, daß die Ermittelung des
Ergebnisses der bevorstehenden Reichstagswahl im
dritten, die Kreise Wartenberg und Oels umfassenden
Wahlkreise,

Sonnabend, den 1. November d. J» Vormittags
von 10 Uhr ab, im Saale des Kreis-Amts-
hanses hierselbst

stattfindet.
Der Wahl-Kommissarius.

Königliche Landrath
von Buddenbrock.

Nr. 317. Oels, den 11. October 1884.
Die Reichstagswahlen betreffend.
Mit Bezug auf die Bekanntmachung vom 6. Sep-

tember er. (Kreisblatt Seite 141) bringe ich hierdurch
zur öffentlichen Kenntniß, daß die Wahl im 60. Be-
zirk, die Gutsbezirke und Gemeinden Schleibitz und
Dörndorf umfassend, nicht auf dem Dominium, son-
dern in der Schule zu Schleibitz abgehalten wird.

Dies ist sofort zur Kenntniß der Urwähler
zu bringen.

Nr. 318. Oels, den 15. Oktober 1884.
Die Verfügung vom 21. September 1874 (Kreis-

blatt pro 1874 Seite 355), durch welche dem Kaplan  

Robert Eymmer in Ohlau der Aufenthalt in den
Kreisen Ohlau, Breslau, Strehlen, Brieg, Namslau,
Oels, Münsterberg, Schweidnitz, Reichenbach, Franken-
stein, Glatz, Neurode und Habelschwerdt untersagt
worden war, ist wieder aufgehoben worden, was ich
hierdurch zur allgemeinen Kenntniß bringe.

Nr. 319. Oels, den 11.«Oktober 1884.
Personal-Chronik

Vereidigt: Der Revierförster Robert Jaekel
in Patschkey zum Gutsvorsteher des Gutsbezirkes
Patschkey.

Nr. 320. Oels, den 6. Oktober 1884.
Der unten näher bezeichnete anohnerssohn

Ernst Zenk aus Leuchten, Kreis Oels, hat sich am
14. September er. aus dem elterlichen Hause heimlich
entfernt und ist der Aufenthaltsort desselben bis jetzt
nicht ermittelt worden.

Die Ortsbehörden des Kreises veranlasse ich
daher, auf den p. Zenl zu vigiliren, denselben im Be-
tretungssalle anzuhalten und dem Herrn Amtsvorsteher
in Ludwigsdorf davon Anzeige zu erstatten.

Signalement. Namen: Ernst Zenk. Alter: ge-
boren den 22. Februar 1870. Religion: evangelisch.
Haare: blond. Augen: blau. Besondere Kennzeichen:
an der rechten Hand ist sein Zeige- oder Mittelfinger
verletzt, d. h. von einer Siedemaschine beschädigt, aber
wieder geheilt.

Bekleidung: Ein braunes Zeug-Jaquet, eine braune
Zeughose, eine schwarze Schildmütze, ein Paar lederne
Stiefeln, die er das erste Mal an seinen Füßen hatte.

Nr. 321. Oels, den 10. Oktober 1884.
Am 15. August er. hat sich der Zögling Karl

Niebsch, Sohn des Pferdeknechtes Karl Niebsch zu
Pontwitz, hiesigen Kreises, aus dem Rettungshause
zu Ober-Glauche im Kreise Trebuitz heimlich entfernt
und sind die nach demselben angestellten Ermittelungen
bis jetzt ohne Erfolg geblieben.

Die Ortsbehörden und Gendarmen des Kreises
ersuche resp. veranlasse ich hiermit, nach dem p. Niebsch
zu recherchiren und mir von einem event. Erfolge der
Recherchen baldigst Anzeige zu erstatten.
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Karl Niebsch ist 131/2 Jahr alt, für sein Alter
klein, hat blondes Haar, blaugraue Augen, Sommer-
sprossen im Gesicht, leidet zeitweise an Ohrenfluß und
spricht schnell und undeutlich. Seine Bekleidung be-
stand bei seiner Entweichung aus einer blauleinenen
Hose, schwarzer Tuchweste, schwarz und blau karrirter
Düffeljacke, inwendig braun gefüttert, rindledernen
Stiefeln und einem kurzärmligen, mit Nr. 79 gezeich-
neten Hemd.

Nr. 322. Oels, den 15. Oktober 1884.

Die Krankenversicherung der Arbeiter betr.
Jn der Beilage bringe ich das von dem Bezirks-

ausschuß unter dem 3. October cr. bestätigte Statut
der Ortskrankenkasse des Kreises Oels vom 24. Sep-
tember cr. zur öffentlichen Kenntniß.

Die Ortsbehörden, denen in den §§ 36, 60 2c.
bestimmte Funktionen überwiesen sind, wollen sich mit
den Bestimmungen des Statuts gefälligst bekannt machen.

Weitere Instruktion bleibt vorbehalten.

Nr. 323. Oels, den 15. October 1884.

Betrifft die Constituirung der General-
Versammlung der Ortskrankenkasse für die
gewerblichen Arbeiter des Kreises Oels
excl. der Städte Oels und Bernstadt.
Nachdem das in der Anlage abgedruckte Statut

der Ortskrankenkasse des Kreises Oels unterm 3. d. M.
von dem Bezirks-Ausschuß zu Breslau bestätigt und
der jedesmalige Königliche Landrath des Kreises zur
Ausübung der Aufsicht über die Kasse durch den Herrn
Regierungs-Präsidenten bestimmt worden ist, setze ich
gemäß § 49 des bestätigten Statuts unter Hinweis
auf das nachstehend abgedruckte Tableau der Wahl-
bezirke, Wahllokale, Wahlcommissarien und der von
den einzelnen Wahlbezirken in der General-Versamm-
Jung zu wählenden Vertreter als Wahltermin

Montag, den 27. Oktober 1884,
Nachmittags 3 Uhr,

hierdurch fest.
Wahlberechtigt und wählbar in die General-

Versammlung sind alle in Fabriken, Gruben, Brüchen,
im Handwerk und in sonstigen stehenden Gewerbe-·
betrieben in den Ortschaften des Kreises Oels, mit
Ausschluß der Städte Oels und Bernstadt, gegen
Gehalt oder Lohn, sofern dasselbe 62,-3 Mark pro
Tag nicht übersteigt, beschäftigten großjährigen und
im Besitze der bürgerlichen Ehrenrechte befindlichen
Personen mit Ausnahme derjenigen, für welche eine
Betriebs-(Fabrik-)Krankenkasse eingerichtet wird.

Dergleichen Kassen werden errichtet für die Ar-
beiter der Flachsgarnspinnerei von Willmann u. Söhne
in Patschkey und für die Arbeiter der Papierfabrik
von Korn u. Bock in Saerau.

DieHerrenMagistrats-Dirigenten in Hundsseld und
Juliusburg, sowie die Guts- und Gemeindevorstände
des Kreises werden daher hiermit ersucht resp. ver-
anlaßt, sämmtliche in ihren Bezirken wohnhaften egen
Gehalt oder Lohn im Handwerk und in sonstigen  

stehenden Gewerbebetrieben, sowie in Fabriken beschäf-
tigten Personen, soweit sie nicht in einer der beiden
vorgenannten Fabriken in Arbeit stehen, zu dem vor-
bezeichneten Wahltermine unter Bekanntmachung des
nachstehend bezeichneten Wahllokals auf ortsübliche
Weise sofort vorzuladen. Vorznladen sind demnach
beispielsweise die am Orte wohnhaften bezw. beschäf-
tigten Handwerksgesellen, Brauerei- und Brennerei-
gehilfen, Ziegelei- und Fabrikarbeiter, Müllergehilfen,
Werkführer, Maschinisten u. s. w.

Zur Controle hinsichtlich der Berechtigung zur
Ausübung des Wahlrechts haben die Guts- und Ge-
meindevorstände den unten genannten Herren Wahl-
commissarien ein namentliches Verzeichniß, enthaltend
Vor- und Zunamen, Beruf und Wohnort der wahl-
berechtigten Personen bis spätestens zum 24. d. M.
bestimmt einzusenden und demselben eine Bescheinigung
darüber beizufügen, daß sämmtliche wahlberechtigte
Personen im Gemeinde- oder Gutsbezirl von dem
Wahltermine acht Tage vorher in Kenntniß gesetzt
worden sind.

Bei nicht genauer Jnnehaltung dieses Termins
würde ich gegen die etwa säumigen Guts- und Ge-
meindevorstände mit Ordnungsstrafen vorzugehen ge-
nöthigt sein«

Endlich mache ich ausdrücklich darauf aufmerlsam,
daß die Arbeitgeber bei der oben bezeichneten Wahl
nicht wahlberechtigt sind. Zur Wahl der von Jenen
in die Generalversammlung zu entsendenden Vertreter
habe ich auf

Montag, den 27. Oktober 1884,
Vormittags 10 Uhr,

im Sitzungssaale des Kreisverwaltungsgebäudes hier-
selbst Termin anberaumt, wozu sämmtliche, Gehilfen
beschäftigende Arbeitgeber, mit Ausnahme der Besitzer
derjenigen Fabriken, für welche Betriebs-Krankenkassen
eingerichtet werden, hiermit vorgeladen werden. Die
Herren Fabrikbesitzer, Mühlenbesitzer, Handwerks-
meister 2c. ersnche ich, sich zu diesem Termine recht
zahlreich einzufinden.

Die Magisträte zu Hundsfeld und Juliusburg,
sowie die Herren Guts- und Gemeindevorsteher wollen
die Arbeitgeber noch besonders zu dem Termine ein-
laden.

Außerdem find beide Termine durch Anschlag an
den für örtliche Publikationen bestimmten Stellen be-
kannt zu machen.

Den zu Wahlkommissarien von mir ernannten
Herren werden Formulare zu den über den Wahlakt
aufzunehmenden Protokollen in den nächsten Tagen
zugehen.

Verzeichnisz der Wahlbezirte.

Nach § 49 des Statuts ist, wie nachstehend fest-
gestellt, für je 30 Kassenmitglieder ein Vertreter in
die Generalversammlung zu wählen, und sofern die
Zahl der Kassenmitglieder nicht durch 30 theilbar ist,
für die überschießende Zahl, wenn dieselbe 15 oder
mehr beträgt, ein weiterer Vertreter zu wählen.
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2. Beilage zii Ni. 43 des Oelfer Kreisblattcs.

S t a t u t.
Auf Grund der §§ 16 und 23 des Gesetzes vom 15. Juni 1883, betreffend die

Kranken-Versicherung der Arbeiter (Reichs-Gesetzbl. S. 73), errichtet der Kreis Oels nach An-
hörung der Betheiligten das nachstehende Kassen-Statut: ·

I. Name, Umfang und Sitz der Kasse.
§ 1.

 

Unter dem Namen Ortskrankenkasse des Kreises Oels wird für den Kreis Oels —- mit
Ausschluß der Städte Oels und Bernstadt nnd der etwa in einzelnen Ortschaften des Kreises
bestehenden oder noch zu errichtenden Fabrik-Krankenkassen, —- eine gemeinsame Ortskrankenkasse
erri tet.

ch Bei derselben sollen mit Ausnahme der im § 2 unter Ziffer 2——6 des Gesetzes auf-
geführten Personen versicherungspflichtig sein diejenigen Personen, welche gegen Lohn oder Ge-
halt beschäftigt sind:

1. in Bergwerken, Salinen, Aufbereitniigsaiistalten, Brüchen und Gruben, in Fabriken
und Hüttenwerken, beim Eisenbahnbetriebe und bei Bauten,

2. im Handwerk und in sonstigen stehenden Gewerbebctrieben,
3. in Betrieben, in denen Dainpfkefsel oder durch elementare Kraft (Wind, Wasser, Dampf,

Gas, heiße Luft 2c.) bewegte Triebwerke zur Verwendung kommen, sofern diese Ver-
wendung nicht ausschließlich in vorübergehender Benutzung einer nicht zur Betriebs-
anlage gehörenden Kraftmaschine besteht. "

Der Sitz der Kasse ift die Kreisstadt Oels.

II. SJRithichfchaft.
A. Versicherungspflichtige.

§ 2.

Mitglieder der Kasse sind alle von Gewerbetreibenden der im § 1 bezeichneten Art in
ihren Betriebsstätten innerhalb der Gemeinde- und Gutsbezirke gegen Gehalt oder Lohn beschäf-
tigten Personen, deren Beschäftigung weder ihrer Natur nach eine vorübergehende, noch durch
den Arbeitsvertrag im voraus auf einen Zeitraum von weniger als einer Woche beschränkt ist,
mit Ausnahme: «

1. der Mitglieder einer auf Grund des Titels VIII. der Gewerbe-Ordnung errichteten,
den Anforderungen des § 73 des Krankenversichernngs-Gesetzes entsprechenden Jnnungs-

«-

Krankenkasse,
2. der Mitglieder einer auf Grund des Gesetzes vom 7. April 1876 oder auf Grund

landesrechtlicher Vorschriften errichteten, den Anforderungen des § 75 des Kranken-
versicherungs-Gesetzes entsprechenden Hülfskafse

. § 3.
Von der Mitgliedschaft find auf ihren Antrag durch den Kassen-Vorstand diejenigen

Personen zu befreien, welche im Krankheitsfalle mindestens für 13 Wochen auf Verpflegung in
der Familie ihres Arbeitgebers oder auf Fortzahlung des Lohnes Anspruch haben.

B. Beitrittsberechtigte.
§ 4.

Berechtigt, der Kasse als Mitglieder beizutreten, sind:
1. alle innerhalb der Gemeinde- und Gutsbezirke von Gewerbetreibenden der im § 1 be-

zeichneten Art gegen Gehalt oder Lohn beschäftigten Personen, deren Beschäftigun
ihrer Natur nach eine vorübergehende oder durch den Arbeitsvertrag im voraus auf
einen Zeitraum von weniger als einer Woche beschränkt ist,

2. alle innerhalb der Gemeinde- und Gutsbezirke von Gewerbetreibenden der im § 1 be-
zeichneten Art mit Arbeiten ihres Gewerbes außerhalb ihrer Werk- oder Betriebs-
Stätten gegen Gehalt oder Lohn beschäftigten Personen.

§5.
Als Gehalt und Lohn im Sinne der §§ 2 und 4 gelten auch Tantiemen und

Naturalbezüge. Der Werth der letzteren ist vom Vorstande nach den Orts-Durchschnittspreifen
festzusetzen.
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C. Beginn und Ende der Mitgliedschaft.
§ 6.

. Für diejenigen Personen, welche auf Grund des § 2 Mitglieder der Kasse werden,
beginntdie vMitgliedschaft mit dem Tage, an welchem sie in die Beschäftigung eintreten.

Für die zum Beitritt berechtigten Personen (ä 4) beginnt die Mitgliedschaft mit dem Tage
der schriftlichen oder mündlichen Anmeldung bei dem Kassen-Vorstande.

Die Anmeldung muß enthalten:
a. den Vor- und Zunamen des Angemeldeten,
b. die Beschäftigung, in welcher er steht,
c. seine derzeitige Wohnung

§ 7.
Diejenigen Mitglieder, welche der Kasse auf Grund des § 2 angehören, scheiden aus

der Kasse aus:
1. durch Austritt mit dem Schluß des Rechnungsjahres, wenn sie denselben spätestens

drei Monate zuvor bei dem Vorstande anmelden und vor dem Ablauf des Rechnungs-
jahres nachweisen, daß sie Mitglieder einer der im § 2 unter 1 und 2 bezeichneten
Kassen geworden sind,

2. durch Ausscheiden aus der die Mitgliedschaft begründenden Beschäftigung

§ 8- -
Jn dem Falle des § 7 Ziffer 2 bleiben die bezeichneten Personen, so lange sie sich

im Gebiete des Deutschen Reichs aufhalten und nicht zu einer Beschäftigung übergehen, vermöge
welcher sie Mitglieder einer anderen Orts-Krankenkasse oder einer Betriebs-, Fabrik-, Bau-
oder Jnnungs-Krankeukasse oder einer Knappschafts-Kasse werden, Mitglieder der Kasse, wenn
sie ihre dahin gehende Absicht binnen einer Woche nach dem Ausscheiden aus ihrer bisherigen
Beschäftigung beim Kassen-Vorstande cmzeigen. Die Zahlung der Vollen statutenmäßigen Bei-
träge (ä 29) zum ersten FälligkeitE-Ter111iiie gilt der ausdrücklichen Anzeige gleich.

Für diese, sowie für die auf Grund des § 4 der Kasse beigetretenen Mitglieder er-
lischt die Mitgliedschaft durch mündliche oder schriftliche Austritts-Erklärung bei dem Kassen-
Vorstande, oder, falls die Kassenbeiträge an zwei aufeinander folgenden Terminen nicht gezahlt
werden, mit dem zweiten Zahlungstermine. Für die bis zum Erlöschen der Mitgliedfchaft
fällig gewordenen Beiträge bleiben die Ausgeschiedenen verhaftet. -

§ 9.
Mitglieder, welche die Kasse wiederholt durch Betrug geschädigt haben, sind durch den

Vorstand aus der Kasse auszuschließen Die Mitgliedschaft erlischt in diesem Falle mit dem
Tage, an welchem dem Mitgliede die Ausschließung mitgetheilt wird.

D. Meldepflicht der Arbeitgeber.
§ 10.

Die Arbeitgeber haben jede von ihnen beschäftigte Person, welche auf Grund des §2
Mitglied der Kasse wird, spätestens am dritten Tage nach dem Beginn der Beschäftigung bei
dem Magiftrat, Gemeinde- oder Gutsvorsteher anzumelden und spätestens am dritten Tage
nach Beendigung des Arbeits-Verhältnisses daselbst abzumelden.

Die Anmeldung muß enthalten:
a. den Vor- und Zunamen des Anzumeldenden,
b. den Zeitpunkt des Eintritts in die Beschäftigung

Die Abmeldung muß enthalten:
a. den Vor- und Zunamen des Abzumeldenden,
b. den Zeitpunkt des Austritts aus der Beschäftigung ; .

Die Versäumniß dieser Verpflichtung zieht eine Geldstrafe bis zu 20 Mark nach sich.
Arbeitgeber, welche ihrer Anmeldepflicht nicht genügen, sind außerdem verpflichtet, alle

Aufwendungen zu erstatten, welche die Kasse zur Unterstützung einer vor der Anmeldung er-
krankten Person auf Grund dieses Statuts gemacht hat«

111. Unterstützungen
A. Arten der Unterstützung

§ 11.
Die Kasse gewährt ihren Mitgliedern:

1. für ihre Person
a. eine Krankenunterstützung nach Maßgabe des § 13-
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b. eine Wöchnerinnen-Unterftützung nach Maßgabe des § 19,
c. ein Sterbegeld nach Maßgabe des § 20z .

2. für ihre Familien-Angehörigen Unterstützung im Krankheitsfalle nach Maßgabe des § 21.
Die den Mitgliedern hiernach zustehenden Forderungen können mit rechtlicher Wir-

kung weder verpfändet noch übertragen, noch gepfändet und nur auf geschuldete Beiträge auf-
gerechnet werden.

B. Durchschnittlicher Tagelohn.
§ 12.

Der durchschnittliche Tagelohn ist festgestellt:
1. für erwachsene männliche Kassen-Mitglieder (d. h. mehr als 16 Jahre alte) auf 90 Pf.,
2. für erwachsene weibliche Kassenmitglieder auf 60 Pf.,
3. für männliche Kassenmitglieder unter 16 Jahren und für Lehrlinge auf 50 Pf.,
4. für weibliche Kassenmitglieder unter 16 Jahren auf 50 Pf.

Diese Sätze bleiben in Geltung, bis sie durch die höhere Verwaltungsbehörde an-
derweitig festgestellt werden. Jn diesem Falle sind die neuen Sätze durch das im § 66 bezeich-
nete Blatt bekannt zu machen-

C. Kranken-Unterstützmig.
§ 13.

Als Kranken-Unterstützung wird gewährt für die Dauer der Krankheit, aber nicht über
13 Wochen: » .

1. vom Beginne der Krankheit ab freie ärztliche Behandlung und Arznei,
2. im Falle der Erwerbsunfähigkeit vom dritten Tage nach dem Tage der Erkrankung

ab für jeden Arbeitstag die Hälfte des im § 12 festgesetzten Tagelohnes als Krankengeld
3. die Lieferung von Brillen, Bruchbändern und ähnlichen Vorrichtimgen oder Heil-

mitteln, welche zur Heilung des Erkrankten oder zur Herstellung und Erhaltung der
Erwerbsfähigkeit nach beendigtem Heilverfahren erforderlich sind.

§ 14.
An die Stelle der im § 13 unter 1 und 2 bezeichneten Unterstützungen tritt auf An-

trag der Kassen-Aerzte und Verfügung des Vorstandes freie Kur und Verpflegung in dem Kreis-
krankenhause zu Oels oder einein anderen Krankenhause

Für solche Kassen-Mitglieder, welche verheirathet oder Glieder einer Familie sind, kann
die Unterbringung in einem Krankenhause ohne ihre Zustimmung nur dann angeordnet werden,
wenn nach der Erklärung der Kassen-Aerzte die Art der Krankheit Anforderungen an die Be-
handlung oder Verpflegung stellt, welchen in der Familie des Erkrankten nicht genügt werden
ann. .

Die in einem Krankenhause Untergebrachtcn erhalten, wenn sie Angehörige haben, deren
Unterhalt sie bisher aus ihrem Arbeitsverdienst bestritten haben, die Hälfte, anderenfalls ein
Zehntel, des im § 13 unter 2 festgesetzten Krankengeldes »

§ 15.
. Den auf Grund des § 8 Absatz 1 der Kasse angehörenden Mitgliedern, welche sich

nicht im Kreise Oels aufhalten, wird das Krankengeld im anderthalbfachen Betrage der nach
§ 13 Ziffer 2 festgestellten Sätze, unter Wegfall der im § 13 Ziffer 1 und 3 bezeichneten
Leistungen, gewährt.

§ 16.
Mitgliedern, welche sich eine Krankheit vorsätzlich oder durch schuldhafte Betheiligung

an Schlägereien oder Raufhändeln, durch Trunkfälligkeit oder geschlechtliche Ausschweifungen
zugezogen haben, wird ein Krankengeld nicht gewährt.

§ 17.
Mitgliedern, welche leichzeitig anderweit gegen Krankheit versichert sind, wird das

Krankengeld soweit ekürzt, das es zusammen mit der aus der anderweiten Versicherung bezo-
genen Kranken-Unterstützung den vollen Betrag ihres durchschnittlichen täglichen Arbeitsverdienstes
nicht übersteigt.

1). Unterstühung für Wöchnerinnen.

§ 18.

Weiblichen Mit liedern wird im Falle der Entbindung für die ersten drei Wochen nach
derselben das Krankengel gewährt. Erkrankungen, welche während der Dauer des Wochenbetts
eintreten, begründen denselben Anspruch auf Unterstützung wie andere Erkrankungen
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E. Sterbegeld.
§ 19.

Für den Todesfall eines Mitgliedes gewährt die Kasse den Hinterbliebenen ein Sterbe-
geld im etrage:

1. für männliche erwachsene Mitglieder von ............. 18 Mark,
2. für weibliche erwachsene Mitglieder von .............. 12 Mark,
3. für männliche Mitglieder unter 16 Jahren und für Lehrlinge ..... 10 Mark,
4. für weibliche Mitglieder unter 16 Jahren ........._ . . . . 10 Mark.

F. Unterstützung für Familien-Angehörige
§ 2o.

Für die in ihrem Haushalte lebenden Familien-Angehörigen, welche ni t selbst einer
Krankenkasse oder der Gemeinde-Krankenversicl)erung angehören, wird den Kissenmitgliedern
im Falle der Erkrankung freie ärztliche Behandlung und Arznei für die Dauer der Krankheit,
höchstens jedoch für drei »Wochen, gewährt.

G. Beginn und Ende der Unterftiitznngsanspriiche.
§ 21.

Das Recht auf die Unterstützung beginnt für diejenigen, welche der Kasse auf Grund
des § 2 angehören, mit dem Tage des Beginns der Mitgliedschaft.

Die·enigen, welche auf Grund des § 4 Mitglieder der Kasse werden, haben für eine
bereits zur Zeit ihrer Anmeldung eingetretene Krankheit keinen Anspruch auf Unterstützung

§ 22.

Mitgliedern, welche bei ihrem Ausscheiden aus der Kasse erwerbslos sind, verbleibt
der Anspruch auf Kranken-Unterstützung und Sterbegeld für ihre Person, wenn die Erkrankung
oder der Todesfall während der Erwerbslosigkeit und innerhalb dreier Wochen nach dem Aus-
scheiden eintritt. Mitgliedern, welche der Kasse erst kürzere Zeit als drei Wochen angehört
haben, steht dieser Anspruch nur zu, wenn der Unterstützungsfall innerhalb eines die Dauer der
Mitgliedschaft nicht überschreitenden Zeitraums nach dem Ausscheiden eintritt.

H. Leistung der Unterstützungen.
§ 23.

Die ärztliche Behandlung der erkrankten Mitglieder» erfolgt, soweit diese nicht in ein
Krankenhaus aufgenommen sind, durch die Kassenärzte Kosten, welche durch Zuziehung eines
anderen Arztes erwachsen, werden von der Kasse nur ersetzt, wenn die Zuziehung auf Anord-
nung oder mit Genehmigung des Vorstandes oder bei Gefahr im Verzuge erfolgt ist.

Arznei und sonstige Heilmittel werden den Mitgliedern tan Anordnung des Kassen-
Arztes nach näherer vom Vorstande zu treffender Regelung verabfolgt

§ 24.
Die Auszahlung des Krankengeldcs erfolgt an jedem Sonnabend für die abgelaufene

Woche gegen Einlieferung eines vom Kassenarzte auszustellenden Krankenscheins, in welchem die
Zahl der Wochentage, während welcher der Erkrankte erwerbsunfähig war, angegeben sein muß.

Jn dem erstmalig einzureichenden Krankenfcheine ist außerdem der Tag des Beginns
derKrankheit in dem letzten der Tag des Wiedereintritts der Erwerbsfähigkeit anzugeben.

Für erkrankte Mitglieder, welche in ein Krankenhaus aufgenommen sind, erfolgt die
Ausstellnng der Krankenscheme durch den Krankenhaus-Arzt «

Für Mitglieder, welche der Kasse auf Grund des § 8 angehören und sich nicht im
Kreise Oels aufhalten, müssen die Kran enscheine von einem approbirten Arzte ausgestellt und
von der Gemeindebehörde beglaubigt fein. Dem erstmaligen Krankenscheine ist eine Bescheini-
gnug der Gemeinde-Behörde des Aufenthaltortes darüber beizufügen, daß der Erkrankte nicht
vermöge seiner derzeitigen Beschäftigung gesetzlich einer anderen Krankenkasse angehört oder that-
sächlich einer solchen beigetreten ist.

§ 25.
Ffdat der Kassen-Arzt Grund zu der Annahme, daß einer der im g 17 bezeichneten

Fälle vor iegt, so ist dies in dem Krankenschein zu vermerken.

§ 26.
Die Unterstützung für Wöchnerinnen wird erstmalig an dem auf die Entbindung fol-

genden Sonnabend gegen Einlieferung einer Bescheinigung des Standesamts über die Ein-
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tragung des Geburtsfalles und demnächst an jedem folgenden Sonnabend für die abgelaufene
Woche gezahlt.

§ 27.
Das Sterbegeld für ein verstorbenes Mitglied wird gegen Einlieferung des standes-

amtlichen Todtenfcheins an den hinterbliebenen Ehegatten des elben oder falls ein solcher nicht
vorhanden, denjenigen Hinterbliebenen ausgezahlt, welche das egräbniß zu bewirken haben.

Sind solche Hinterbliebene nicht vorhanden, fo werden die Kosten der Beerdigung bis
zum Betrage des Sterbegeldes aus der Kasse bestritten oder denjenigen, welche dieselben bestritten
haben, erstattet.

IV. Beiträge
A. Eintrittsgeld.

§ 28.
Diejenigen, welche Mitglieder der Kasse werden, haben ein mit dem ersten Wochen-

beitrage fälliges Eintrittsgeld zu zahlen und zwar:
1. erwachsene männliche Kassenmitglieder —- ausfchließlich der Lehrlinge von-—- 70 Pf.,
2. erwachsene weibliche Kassenmitglieder von .............. 50 Pf.,
3. männliche Kassenmitglieder unter 16 Jahren und Lehrlinge von ..... 30 Pf.,
4. weibliche Kassenmitglieder unter 16 Jahren von ........... 30 Pf.,

Befreit voin Eintrittsgeld sind:
1. diejenigen, welche bei der Begründung der Kasse oder innerhalb der ersten drei Monate

nach derselben Mitglieder werden,
2. diejenigen, welche nachweisen, daß sie innerhalb der letzten dreizehn Wochen «vor ihrem

Eintritt in die Kasse einer anderen Krankenkasse angehört haben, oder Beiträge zur
Geineinde-Krankenversicherung geleistet haben.

B. Fortlaufende Beiträge.
§ 29. «

Die wöchentlichen Kassen-Beiträge betragen:
1. für erwachsene männliche Kassenmitglieder ausschließlich der Lehrlinge . zwölf Pf.,
2. für erwachsene weibliche Kassenmitglieder ....... « ...... neun Pf.,
3. für männliche Kassenmitglieder unter 16 Jahren und für Lehrlinge . . . sechs Pf.,
4. für weibliche Kassenmitglieder unter 16 Jahren ........... sechs Pf.,

§ 30.
Die Beiträge sind an jedem Montage für die beginnende Woche einzuzahlen.
Für diejenigen, welche im Laufe einer Woche Mitglieder der Kasse werden, ist der auf

diese Woche entfallende, tageweise zu berechnende Beitrag mit dem ersten vollen Wochen-Beitrage
zu entrichten. «

§ 31.
Für diejenigen Kassenmitglieder, welche der Kasse auf Grund des § 2 angehören,

haben deren Arbeitgeber die Beiträge einzuzahlen, und zwar:
ein Dritte derselben aus eigenen Mitteln,
zwei Drittel vorschiißweife für die von ihnen beschäftigten Kassenmitglieder

Sie haben diese Beiträge für jedes von ihnen angemeldete Mitglied so lange zu
zahlen, bis die vorschriftsmäßige Abineldung erfolgt ist. Scheidet ein abgemeldetes Mitglied
innerhalb einer Woche aus, für welche der Beitrag bereits gezahlt ist, so ist der letztere für
die Tage nach der Ausscheidung zurückzuzahlen.

§ 32.
· Die Arbeitgeber find berechtigt, den von ihnen beschäftigten Arbeitern die Beiträge,

welche sie vorschüsfig für dieselben entrichtet haben, bei jeder regelmäßigen Lohnzahlung mit
dem Betrage in Abzug zu bringen, welcher auf die Zeit entfällt, für welche der Lohn gezahlt wird.

§ 33.
Diejenigen Mitglieder, welche der Kasse auf Grund des § 4 oder des g 8 an-

gehören, haben die vollen Wochen-Beiträge selbst zum Fälligkeits-Termin an die Kasse einzuzahlen
oder kostenlos einzusenden.

§ 34.
Für die Zeit der durch Krankheit herbeigeführten Erwerbsunfähigkeit werden Beiträge

nicht gezahlt.
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C. Quittungsbücher.
§ 35.

Für jedes Kassenmitglied wird ein Quittungsbuch mit einem Abdruck dieses Statuts
ausgefertigt, welches eine Angabe über die Höhe der Beiträge und der eintretendenfalls zu
gewährenden Unterstützungen enthält.

Dasselbe wird bei der ersten Beitragszahlung, sofern dieselbe durch den Arbeitgeber
erfolgt, diesem, andernfalls dem Kassenmitgliede eingehändigt.

Jede Beitragszahlung ist in dem Quittungsbuche durch den Magistrat, Guts- bezw.
Gemeindevorsteher zu quittiren. Diese Quittung ist für die Kasse verbindlich.

Kassenmitgliedern, für welche die Einzahlung der Beiträge durch den Arbeitgeber erfolgt,
ist das Quittuugsbuch bei jeder Lohnzahlung zur Einsicht vorzulegen und beim Ausscheiden
aus der Beschäftigung einzuhändigen.

§ 36.
Die Einziehung der Beiträge von den Arbeitgebern und die Abführung an die Kasse

erfolgt durch die Magisträte, Guts- und Gemeindevorsteher des Kreises. Die Einziehung der
Beiträge hat am Dienstage jeder Woche, die Abführung allmonatli gelegentlich der Steuer-
abfuhr mittelst besonderen, von dem Vorstande vorzuschreibenden Lie erzetteln zu erfolgen.

V. Verwaltung der Kasse.
§ 37.

Die Angelegenheiten der Kasse werden durch den Vorstand und die General-Versammlung
verwaltet.

A. Kassen-Vorstand.

Zusammensetzung und Wahl.
§ 38.

Der Vorstand besteht zunächst aus sechs Mitgliedern.
Die Wahl« derselben erfolgt durch die General-Versammlung in der Weise, daß in

getrennter Wahlversammlung vier Mitglieder von den in der General-Versammlung stimm-
berechtigten Kassenmitgliedern aus ihrer Mitte und zwei von den der General-Versammmlung
angehörenden Arbeitgebern gewählt werden.

Mit Ausnahme der erstmaligen Wahl können Kassenmitglieder zu Mitgliedern des
Vorstandes nur gewählt werden, wenn sie der Kasse bereits ein Jahr lang angehören.

Die Wahl kann durch Aeelamation vorgenommen werden, wenn hiergegen von keinem
der Stimmberechtigteu Widerspruch erhoben wird. Andernfalls wird die Wahl durch Stimm-
zettel in einem Wahlgauge in der Weise vorgenommen, daß jeder Stimmberechtigte, so viel
Namen auf einen Stimmzettel schreibt, wie Mitglieder zu wählen sind. Gewählt sind Diejenigen,
auf welche die meisten Stimmen gefallen sind. Stimmen, welche auf nicht Wählbare fallen
oder den Gewählten nicht deutlich bezeichnen, werden nicht mitgezählt.

Unter den"enigen, welche eine gleiche Stimmenzahl erhalten, entscheidet das Loos, welches
von dem die Wah Leitenden gezogen wird.

Die Wahl wird im Auftrage des Vorstandes für die Kassenmitglieder von einem
diesem angehörenden, für die Arbeitgeber von einem diesem angehörenden Mitgliede des Vor-
standes unter Assistenz zweier von ihm zu berufender Mitglieder der Wahlversammlung geleitet.
Das erste Mal und in Fällen, wo ein Vorstand nicht vorhanden ist, tritt an die Stelle des
Vorstandsmitgliedes ein Beauftragter der Aufsichts-Behörde.

Ueber die Wahl ist ein Protokoll aufzunehmen, welches von dem Wahlleitenden und
den Beisitzern zu unterzeichuen ist.

§ 39.
Die Mitglieder des Vorstandes werden auf 6 Jahre gewählt, bleiben aber nach Ab-

lauf dieser Zeit so lange im Amt, bis ihre Nachfolger in den Vorstand eingetreten sind.
Nach Ablauf des dritten Jahres scheidet die fSäälfte der Vorstands-Mitglieder und

zwar ein Ar eitgeber und zwei Kassen-Mitglieder aus. ie Reihenfolge des Ausscheidens wird
unter den erstmalig Gewählten dur das Loos, demnächst durch das Dienstalter bestimmt.
Die Ausscheidenden sind wieder wäh bar. Mitglieder des Vorstandes, welche die Wählbarkeit
verlieren, scheiden aus. _

Scheidet ein Vorstands-Mitglied vor Ablauf seiner Dienstzeit aus, so findet in der
nächsten Generalversammlung eine Ergänzungswahl statt. Der in derselben Gewählte bleibt
nur so lange im Amt, wie die Dienstzeit des ausgeschiedenen Mitgliedes gedauert haben würde.
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§ 40.
Vor "eder Neuwahl hat der KassensVorstand nach der der Aufsichtsbehörde zuletzt

eingereichten ebeisicht der Beiträge (§ 41 des Gesetzes vom 15. Juni 1883) das Verhältniß
der von den Arbeitgebern aus eigenen Mitteln geleisteten Beiträge zu der Gesammtsumme der
Beiträge festzustellen .

Auf Grund dieser Feststellung ist die Zahl der aus der Mitte der Kassen-Mitglieder
zu wählenden Vorstands-Mitslieder zu erhöhen, um ein Mitglied, wenn die Summe der Bei-
träge der Arbeitgeber nicht ü er zwei Siebentel, um zwei Mitglieder, wenn dieselben nicht über
zwei Achtel, um drei Mitglieder, wenn dieselben nicht über zwei Neuntel der Gesammtsumme
der Beiträge beträgt. «

Eine entsprechende Herabsetzung der so festgestellten Zahl der dem Vorstande an-
gehörenden Kissen-Mitglieder muß auf Verlangen der Arbeitgeber erfolgen, wenn die vor einer
späteren Neuwahl vorgenommene Feststellung ergiebt, daß die Summe ihrer Beiträge die der
letzten Feststellung zu Grunde gelegte Verhältnißzahl wieder übersteigt.

Streitigkeiten welche hierüber zwischen den dem Vorstande angehörenden Arbeitgebern
und Arbeitnehmern entstehen, entscheidet die Aufsichtsbehörde. ;

Geschäftsordnung des Vorstandes.
§ 41.

Vorbehaltlich der Bestimmung des § 58 über die dem Kassen- und Rechnungsführer
u gewährende Vergütigung führen die Mitglieder des Vorstandes ihr Amt unentgeltlich
Ziothwendige baare Auslagen welche ihnen durch die Amtsführung erwachsen, sind ihnen aus
der Kasse zu ersetzen Jm Streitfalle steht die Festsetzung der Aufsichtsbehörde zu.

§ 42.
Der Vorstand wählt aus seiner Mitte auf die Dauer von sechs Jahren einen Vor-

sitzenden, einen Stellvertreter desselben und einen Schriftführer. »
Der stellvertretende Vorsitzende vertritt den Vorsitzenden bei Behinderung oder im

Auftrage desselben -
§ 43.

Der Vorstand ist beschlußfähig, wenn einschließlich des Vorsitzenden die Hälfte seiner
Mitglieder anwesend ist. Er faßt seine Beschlüsse mit Stinimenmehrheit der in der Sitzung
Anwesenden Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden

§ 44.
Vierteljährlich ist wenigstens eine ordentliche Sitzung des Vorstandes abzuhalten

. . Der Vorsitzende ist befugt, außerordentliche Sitzungen anzuberaumen. Er ist verpflichtet-
innerhalb 8 Tagen eine solche abzuhalten wenn dies von 2 Vorstands-Mitgliedern unter An-
gabe der Verhandlungsgegenstände schriftlich beantragt wird. Zu allen Sitzungen, welche, Mcht
u bestimmten den Vorstandsbeschluß festgesetzten Sitzungszeiten stattfinden, hat der Vorsitzende
ie Mitglieder mindestens 24 Stunden vorher schriftlich einzuladen

§ 45. _
Die Vorstands-Sitzungen werden vom Vorsitzenden eröffnet, geleitet und geschlossen
Die gefaßten Beschlüsse sind vom Schriftführer unter Angabe des Tages der Sitzung

und der in derselben Anwesenden in ein Protokollbuch einzutragen und von den letzteren
zu unterzeichnen

Obliegenheiteiå des Vorstandes.
46.

Der Vorstand hat mich Maßgabe der Bestimmungen dieses Statuts und des Gesetzes
vom 15. Juni 1883 die gesammte Verwaltung der Kassen-Angelegenheiten, insonderheit auch
die Vermögens-Verwaltung wahrzunehmen soweit nicht durch § 57 die Beschlußnahme der
General-kersli;mmlung vorgeschrieben ist.

‘r at:
1. die Beschlüsse der General-Versammlung soweit diese nicht etwas anderes ausdrücklich

bestimmt, auszuführen und für die Erfüllung der Verpflichtungen Sorge zu tragen,
, welche der Kasse nach § 41 des angezogenen Gesetzes obliegen;
2. die erforderlichen Jnstruktionen für die Kassenärzte, Kranken-Controleure, Bezirks-Ver-

trauensmänner, den Kassen- und Rechnungsführer 2c. zu erlassen;
3. dibe esrcgcirdßerlichen Verträge mit den Aerzten Apotheken, Krankenanstaltsvorständen 2c.

a zu ie en ;
4. die Vergütigung und die Anstellungsbedingungen für den Kassen- und Rechnungs-

führer, sowie die Höhe der von dem Letzteren zu stellenden Caution festzusetzen
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.‚ Die gerichtliche und außergerichtliche Vertretung der Kasse, mit Einschluß derjenigen
Geschafte und Rechtshandlungen, für welche nach den Gesetzen eine Spezialvollmacht
erforderlich ist, wird von dem Vorsitzenden in Gemeinschaft mit dein S riftfiihrer wahrgenommen-
Jhre Legitimation bei allen Rechtsgeschäfteii erfolgt durch die Be cheiuigung der Aufsichts-
sekjlördde daß die darin bezeichneten Personen zur Zeit die bezeichneten Stellen im Vorstande
e ei en.

§ 472

Der Vorstand hat über jede Aenderung in seiner Zusanimeusetzung und über das
Ergebniß jeder Wahl der Aufsichts-Behörde binnen einer Woche Anzeige zu erstatten.

Jst die Auzeige nicht erfolgt, so kann die Aenderung dritten Personen nur dann
entgegengesetzt werden, wenn bewiesen wird, daß sie letzteren bekannt war.

§ 48.

Soweit die Geschäftsordnung nicht durch vorstehende Bestimmungen geregelt ist, wird
sie durch eigene Beschlüsse des Vorstandes festgestellt

B. General-Versammlung.
Zusammensetzung

§ 49. .
Die General-Versammlung besteht aus Vertretern der Kasseuiuitglieder und Arbeitgeber,

welche auf 6 Jahre gewählt werden. Die Wahl der Vertreter der Kassen-Mitglieder erfolgt
in Abtheilnngen. Zu diesemeecke werden die Mitglieder Von der Aufsichtsbehörde in Wahl-
bezirke eingetheilt. Jede Abtheilung bezw. jeder Wahlbezirk wählt für je dreißig Kassen-
initglieder einen Vertreter. Jst die Zahl der Kasfeumitglieder nicht durch 30 theilbar, so ist
für die überfchießeiide Zahl, wenn dieselbe 15 oder mehr beträgt, ein weiterer Vertreter zu
wählen. Wahlberechtigt und wählbar sind nur diejenigen Kasseninitglieder, welche großjährig
und im Besitze ber bürgerlichen Ehrenrechte sind.

« Die Vertreter der Arbeitgeber werden von diesen in uiigetheilter Wahlversaiiiiiilung
ewählt. Für je 60 von den Arbeitgebern beschäftigte Kasseumitglieder, für welche die ersteren

Beiträge aus eigenen Mitteln zahlen, wird je ein Vertreter gewählt. Für den überschießenden
Bruchtheil wird ein weiterer Vertreter nur dann gewählt, wenn dadurch die Zahl der Vertreter
der Arbeitgeber nicht über ein Drittel der Gefammtzahl erhöht wird. Jeder Arbeitgeber, welcher
Beiträge aus eigenen Mitteln leistet, führt bei der Wahl eine Stimme.

Die Zahl der von jeder Abtheiluiig bez. jedem Wahlbezirk der Kassenmitglieder und
von den Arbeitgebern zu wählenden Vertreter wird vor jeder Wahl von dem Kassenvorstaiide
fest eftellt und in der Einladung zum Wahltermine angegeben. Bei der erstmaligen Wahl
wer en diese Funktionen von der Aufsichtsbehörde wahrgenommen

§ 50. _
Die Wahl erfolgt für jede Abtheilung bez. jeden Wahlbezirk der Kasseumitglieder und

für die Arbeitgeber in einein besonderen Wahltermine, zu welchem die Wahlberechtigten qgjt
Tage vorher Durch das im § 66 bezeichnete Blatt, sowie durch Anschlag an den für amtli je
Publikationen in en Guts- bez. Gemeindebezirken bestimmten Stellen einzuladen sind.

Für die Form und Leitung der Wahl sind die Bestimmungen des § 38 maßgebend.
Wird die Wahl von den Kassenniitgliedern verweigert, so werden die Vertreter derselben

durch die Aufsichtsbehörde ernannt. .
Am Schlusse des dritten Kalenderjahres scheidet die Hälfte der Vertreter aus. Die

erstmalig Ausscheideuden werden durch das Loos, demnächst durch das Dienstalter bestimmt.
Scheidet ein Vertreter während der Wahlperiode aus, so findet diir die Abtheilng

(Wahlbezirk), von welcher er gewählt war, für die üvrige Dauer der ahlperiode eine
Ergänzungswahl statt. - »

Wird die Wahl von den Arbeitgebern verweigert, so ruht deren Vertretung in der
Generalversammlung für die betreffende Wahlperiode.

§ 51.
Jn der General-Versammlung führt jeder Vertreter eine Stimme.

§ 52.
Die Generalversammlung ist berechtigt, für einen oder mehrere Wahlbezirke aus der

Zahl der Kassenmit lieder und beitra spfli tigen Arbeitgeber Bezirksvertrauensmänner, welche
an sie gelangenden eschwerdeii der iitglie er wegen nicht prompter Gewährung der ärztlichen
Hilfe, Arzuei 2c. (§ 23) thunlichst Abhü fe zu schaffen haben, durch Wahl zu bestellen. Ersatz-
wahleii finden nur bei Amtsniederlegungen und zwar in den regelmäßigen General-Versammlungen
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statt. Die Bezirksvertrauensmänner erhalten über ihre Obliegenheiten eine Instruktion durch
den Kassenvorstand .

Geschäftsordnung der Generalversammlung
53

Die Generalversammlung wird vom Vorstande unter Angabe der Gegenstände der
Verhandlungen durch eine wenigstens 8 Tage vorher durch das im § 66 bezeichnete Blatt,
sowie durch Anschlag an den für amtliche Publikationen in den Guts- und Gemeindebezirken
bestimmten Stellen zu erlassende Einladung berufen

Ordentliche General-Versammlungen finden statt:
«1. im November jeden Jahres zur Wahl des Ausschusses für die Prüfung der Rechnung

des laufenden Jahres und zur Vornahme der erforderli en Neuwahlen,
2. jin April jeden Jahres zur Beschlußfassung über die bnahme der Rechnung des

81sor"ahres.
Liußerordentliche General-Versammlungen beruft der Vorstand nach Bedürfniß. Die

Berufung der General-Versammlung muß binnen vier Wochen erfolgen, wenn der dritte Theil
ihrer Mitglieder schriftlich darauf anträgt.

Die Gegenstände der Verhandlungen hat der Vorstand zu bestimmen; er muß unter
dieselben alle Beschwerden, welche von Kassen-Mitgliedern oder beitragszahlenden Arbeitgebern
gegen seine Verwaltung eingebracht werden, wie alle Anträge, welche von mindestens 12 Mit-
gliedern der Generalversanmilung schriftlich gestbellt werden, aufnehmen

4
Der Vorsitzende des Vorstandes eröffnet, leitet nnd schließt die Verhandlungen der

Generalversannnlung. Dieselben diirfen sich nur auf die Zwecke der Kasse erstrecken, wofür der
Vorsitzende verantwortlich bleibt. Besinden sich unter den Gegenständen derselben Beschwerden
oder Anträge, welche die Geschäftsführung des Vorstandes betreffen, so hat er sofort nach der
Eröffnung die Wahl eines anderen Leiters der Versammlung herbeizuführen Dieselbe erfolgt
durch Abstimmung über die ans der Mitte der Vorgeschlagenen nach der Reihenfolge der Vor-
schläge mit Stimmenmehrheit der Anwesenden Der Leiter der Versammlungberuft zu seiner
Unterftiitznng ein Kassenmitglied und einen Arbeitgeber als Beisitzer und ernennt einen
Schriftführer.

Der Leiter der Versammlung hat das Recht, Mitglieder der General-Versammlung,
welche feinen zur Leitung der Versammlung oder zur Aufrechterhaltung der Ruhe und Ordnung
getroffenen Anordnungen nicht Folge leistenqaus dem Versammlungsraum zu verweisen.

b’ .

Die erste Generalversammlung wird von einem Beauftragten der Aufsichtsbehörde
berufen und geleitet.

Generalversannnlungen, welche auf Verlangen der Aufsichtsbehörde oder von dieser an-
beraumt sind, werden auf Anordnung derselben von einem von ihr Beauftragten geleitet. Jm
übrigen ist die Aufsichtsbehörde berechtigt, zu jeder Generalversammluug einen Beauftragten mit
berathender Stimme zu entsenden Derselbe ist befugt, die Ausführung etwaiger den gesetz-
lichen bezw· den Bestimmungen dieses Statuts zuwiderlaufenden Beschlüsse bis nach eingeholter
Entscheidung der Aufsichtsbehörde zu beanstanden

d 56.
Beschlüsse der Generalversammlung werden mit einfacher Stimmenmehrheit der An-

wesenden gefaßt. Ueber eine Erhöhung der Beiträge, welche das im § 31 Abs. 1 des Gesetzes
vom 15. Juni 1883 festgesetzte Maaß überschreitet und nicht zur Deckung der gefetzliclzen
Mindestleistungen erforderlich ist, kann nur getrennt von den Vertretern der Kassenmitglie er
und den Vertretern der Arbeitgeber Beschluß gefaßt werden »

Die Abstimmung erfolgt durch Erheben der Hände Nur wenn der Leiter der Ver-
sammlung und seine Beisitzer sich über das Ergebniß der Abstimmung nicht einigen, erfolgt
Zählung der Stimmen unter Namensanfruf. Jm Falle der Stimmengleichheit giebt die Stimme
des Vorsitzenden den Ausschlag. Angelegenheiten welche bei der Berufung der Generalversamm-
lung nicht als Gegenstände der Verhandlung bezeichnet find, dürfen zur Verhaudlung und Be-
schlußnahme nur zugelassen werden, wenn aus der Mitte der· Versammlung kein Widerspruch
erfolgt oder wenn es sich um einen Antrag auf Berufung einer außerordentlichen General-
Versammlung handelt.

Obliegenheiten Ing Generalversammlung
57.

Außer den von ihr vorzunehmenden Wahlen liegt der General-Versammlung ob:
1. Beschlußnahme über alle Angelegenheiten, bei welchen eine Abänderung des Statuts in

Frage kommt ; namentlich auch über die Ausscheidung eines der im § 1 bezeichneten
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Gewerbszweige aus der Kasse, sowie über Abänderungen der Unterstützungen und Beiträge,
soweit sie nicht statutenmäßig in Folge einer veränderten Festsetzung der durchschnitt-
lichen Tagelöhne eintritt,

2. Beschlußnahme über die Auflösung der Kasse,
3. die Abnahme der Jahresrechnung und die Bestellung eines aus drei Mitgliedern be-

stehenden Ausschusses zur Vorprüfung derselben,
Beschlußnahme über die Verfolgung von Ansprüchen, welche der Kasse gegen Vor-
standsmitglieder aus deren Amtsführung erwachsen sind, und die Wahl der damit zu
Beauftragenden .
Entscheidungen über Beschwerden von Kassenmitgliedern und Arbeitgebern gegen
den Vorstand,
Beschlußnahme über Anträge von Mitgliedern der General-Versammlung,
Beschlußnahme über die Einführung und Regelung einer Krankeneontrole,
Berathung und Beschlußnahme über alle Angelegenheiten, welche ihr zu diesem Zweck
von dem Vorstande oder von der Aufsichtsbehörde vorgelegt werden.

VI. Rechnungs- und Kasseufuhrung
§ 58.

Die Rechnungs- und Kassenfiihrung wird unter Beobachtung der Vorschriften des Ge-
setzes vom 15. Juni 1883, der von der höheren Verwaltungsbehörde auf Grund des § 41
Abs. 2 daselbst erlassenen Anordnungen und der Bestimmungen dieses Statuts, sowie nach Maß-
gabe der von dem Vorstande und der Generalversammlung gefaßten Beschlüsse von einem Ren-
danten wahrgenommen, welcher vom Vorstande unter Vorbehalt einer sechsmonatlichen Kündigung
angestellt wird und nicht Mitglied der Kasse zu sein braucht. Die demselben für seine Mühe-
waltnng zu gewährende Vergütung und die Höhe der von ihm zu stellenden Caution wird vom
Vorstande festgestellt.

As
.
0
0
:
q
u

95
‘

§ 59.
Der Rechnungs- und Kassenführer hat die Einnahmen und Ausgaben der Kasse von

allen den Zwecken der Kasse fremden Vereinnahmungen und Verausgabungen getrennt festzu-
stellen und zn verrechnen, ebenso ihre Bestände gesondert zu verwahren. Zu anderen"Zwecken,
als den nach diesem Statut zu gewährenden Unterstützungen, der statutenmäßigen Ansammlung
und Ergänzung des Reservefonds und der Deckung der Verwaltungskoften darf er Verwendungen
aus dem Vermögen der Kasse nicht machen und Beiträge von den Mitgliedern nicht erheben.

§ 60.
Die den Mitgliedern zu gewährenden Krankengelder hat er gegen Einlieferung der

Krankenscheine (g 24) direct oder durch Vermittelung des Magistrats, Guts- und Gemeinde-
vorstandes zu zahlen, sofern nicht einer der im § 16 bezeichneten Fälle vorliegt. Jn diesen
Fällen ist die Entscheidung des Vorstandes einzuholen.

Die Sterbegelder und alle übrigen von der Kasse zu bestreitenden Ausgaben sind auf
jedesmalige Anweisung des Vorsitzenden des Vorstandes zu leisten.

§ 61.
Der Rechnungs- und Kassenführer hat die allmonatlich von den Guts- und Gemeinde-

vorstehern abzuführenden Beiträge auf Grund des zu prüfenden Lieferzettels einzukassiren. Das
Verzeichniß der rückständigen Beiträge, welche nicht auf von ihm zu erlassende Mahnung binnen
einer Frist von 2 Wochen zur Kasse gezahlt werden, ist monatlich dem Vorstande zur Herbei-
führnng der Beitreibung vorzulegen.

§ 62.
Vorräthige Gelder hat der Rendant, soweit sie nicht zur Deckung der laufenden Aus-

gaben erforderlicl sind, bis zur Beschlußfassung des Vorstandes über anderweite Belegung der
Sparkasse der tadt Oels zu übergeben. Verfügbare Gelder der Kasse sind, soweit sie nicht
der Sparkasse der Stadt Oels übergeben werden, nach Beschluß des Vorstandes in Werthpapieren
oder sicheren Hypotheken zu belegen. Werthpapiere, welche zum Vermögen der Kasse gehören
und nicht lediglich zur vorübergehenden Anlegung zeitweilig verfügbarer Betriebsgel er für die
Kasse erworben sind, sind bei der Aufsichtsbehörde oder nach deren Anweisung verwahrlich
niederzulegen Die Hinterlegungsscheine sind vom Rechnungs-Kassenführer mit den Beständen
der Kasse zu verwahren. § 6 «

3.
Die fKasse ist durch den Vorsitzenden des Vorstandes unter Zuziehung eines den Arbeit-

gebern und eines den Kassenmitgliedern angehörenden Vorstands-Mitgliedes vierteljährlich regel-
maßig am letzten Tage des letzten Quartalmonates und jährlich mindestens einmal unvermutheter-
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wei e u rüfen. Die Prüfung hat sich jedesmal »auch auf die vorschriftsmäßige Bele un des
Kassenzeripiiögens und auf die Verwahrung der 6sztinterlegungsscheine zu erstrecken. g g

Das Rechnungsjahr fällt mit dem Kalenderjahr zufammen. Das erste Rechnungsjahr
läuft vom 1. Dezember 1884 bis zum 31. Dezember 1885.

Alsbald nach bem Jahresschlusse und spätestens mit dem 31. Januar des Folgejahkes
find die Kassenbücher zu schließen und die Jahresrechnung aufzustellen.

Die Jahresrechnung ist nach Maßgabe ber VDU der höheren Verwaltungsbehörde über
Art und Form der Rechnungsführung erlassenen Vorschriften aufzustellen und bis zum 1. März
des Folgejahres einznreichen Der Vorstand hat die vorgängig von ihm zu revidirende Rech-
nung siimmt«Belägen bis» zum 1. April dem Rechniingsausschuß und demnächst mit den von
letzterem gestellten und nicht erledigten Erinnerungen der General-Versammlung vorzule en.

Diese beschließt nach Anhörung des Vorstandes und des Rechnungsführers ü er die
nicht erledigten Erinnerungen und nimmt —- eintreteiidenfalls unter Vorbehalt der letzteren —
die Rechnung ab. » . . «

Nach Abnahine der Jahresrechnung ist ein Rechnungsabschluß, wie solcher der Aufsichts-
behörde einzureichen ist, durch das im § 66 bezeichnete Blatt zu veröffentlichen.

- § 65.

Die nach dem Jahresabschluß verbleibenden Ueberschüsse fließen deni Reservefonds zu.
Reichen mich dem Jahresabschlussadie Einnahmen der Kasse zur Deckung ihrer Ausgaben nicht
aus, so ist der Fehlbetrag dein Reservefonds zu entnehmen.

Der Reservefonds ist bis zur Höhe der durchschnittlichen Ausgabe der letzten zwei
Rechiiungsjahre anzusammeln und erforderlichenfalls bis zu diesem Betrage zu ergänzen. So
lange der Reservefonds diesen Betrag nicht erreicht, ist demselben mindestens ein Zehntel des
Jahresbetrages der Kassenbeiträge zuzuführen Ergiebt sich aus dem Abschlusse eines Rechnungs-
jahres, in welchem der Kasse weder außerordentliche Ausgaben noch außerordentliche Einnahmen-
Ausfälle erwachsen sind, daß dem Reservefonds zu der erforderlichen Ansammlung oder
Ergänzung weniger als 10 Prozent des Betrages der Kassenbeiträge ziigeflossen sind, oder der
vorschriftsmäßige Bestand desselben zur Deckung der Ausgaben hat angegriffen werden müssen,
so hat der Vorstand bei der» General-Versamm ung gleichzeitig mit der orlegiing der Jahres-
rechniing diejenigen Beschlüsse zu beantragen, welche nach der Vorschrift des § 33 Abs. 1, des
Gesetzes vom 15. Juni 1883 erforderlich werden. . _

Ergiebt sich dagegen aus dein Jahresabschlusse ein Ueberschuß der Jahreseinnahme
über die Jahresausgabe, welcher voraussichtlich dauernd sein wird, und hat der Reservefonds
bereits das Doppelte des Mindestbetrages erreicht, so hat der Vorstand bei der General-
kVersammlung eine der Vorschrift des § 33, cit. Absatz 2 entsprechende Beschlußnahme zu
eantragen. «

VII. Bekanntmachmigen
§ 66.

Alle die Kasse betreffenden Bekanntniachungen, insbesondere die Einladung zur Wahl
und General-Versamnilungen, die Bekaimtniachungen über Statutenänderungen, über Aenderungen
in der Höhe der Beiträge und Leistungen, iii der Zusammensetzung des Vorstandes, sowie über
die Melde- und Zahlstellen, werden bis zu anderweiter Beschlußnahme der General-Versammlung
in dein Oelser Kreisblatt erlassen und in den Guts- und Genieindebezirken an den für amtliche
Publikationen bestimmten Stellen zum Anschlag gebracht.

VIII. Entscheidungen und Streitigkeiten
§ 67.

Streitigkeiten zwischen den Kassen-Mitgliedern und ihren Arbeitgeberii einerseits und
der Kaksse andererseits, über die Verpflichtung zur Leistung oder Einzahlung von Beiträgen
oder ü er Unterstützungs-Ansprüche werden von der Aufsichtsbehörde entschieden.

Gegen deren Entscheidung findet binnen zwei Wochen nach Zustellung derselben die
Berufung auf den Rechtsweg mittelst Erhebung der Klage statt. Die Entscheidung ist vor-
läufig vollstreckbar, soweit es sich um Streitigkeiten über Unterstützungsansprüche handelt.

§ 68.
Streitigkeiten zwischen den Kassenmitgliedern und ihren Arbeit ebern über die Berechnung

und Anregznung der von den ersteren zu leistenden Beiträge wer en von dem Magistrat,
Gemeinde- orstand oder Guts-Vorsteher des Beschäfti ungsortes entschieden.

Gegen die Entscheidung steht die Berufung aus den Rechtsweg binnen 10 Tagen offen;
die vorläufige Vollstreckung wird durch die Berufung nicht aufgehoben.
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IX. Beaufsichtigung der Kasse.
§ 69.

Die Aufsicht über die Kasse wird nach Maßgabe der Vorschriften des Gesetzes vom
15. Juni 1883 unter Oberaufsicht des Königlicheu Regierungs-Präsidenten zu Breskan von
dem Königlichen Landrathe des Kreises Oel-s wahrgenommen

Das vorstehende Statut tritt mit dem 1. Dezember 1884 iu Kraft.

Oels, deu 26. September 1884.

Der Kreisausschuß des Kreises Oels.
von Kardorfl‘.

Vorstehendes Statut wird hiermit genehmigt

Breslau, den 3. Oktober 1884. 7

(L. s.)

Der Bezirks-Ausschuß zu Breslau.
J. 5b.

von Uthmann.
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Der Königliche Landrath.

von Kardorff.
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LOelser Kreisblattes.
Nr. 324.» « Oels,»chx 28. Juni 1884.

Aufkuudigmig der ausgeloosten Kreis-
Obligationen des Kreises Oels.

Bei der heut im Beisein der Kreiseommission und
eines Notars stattgefundeuen Verloosung der auf Grund
der Allerhöchsten Privilegien vom 30. October 1865
und 27. November 1873 ansgefertigten und am
2. Januar 1885 einzulösenden Kreis-Obligationen des
Kreises Oels sind nachstehende Nummern gezogen
worden und zwar-

a. von den unterm 2. Januar 1866 ausgefertigten
Kreis-Obligationen:

Lit. A. a 1500 Mark
Nr. 34.

Lit. B. ä. 600 Mark
Nr. 4.

Lit. C. Er 300 Mark
Nr. 17, 21, 27, 110, 115, 160, 242, 267 und 285

Lit. D. ä. 150 Mark
Nr. 20, 56, 131, 149 und 155. ·

Lit. E. a 75 Mark
Nr. 13, 16 und 98.

b. von den unterm 22. Januar 1874 ausgefertigten
Kreis-Obligationen :

Lit. A, a 1500 Mark
Nr. 3.

Die Besitzer dieser zum 2. Januar 1885 hierdurch
gekündigten Obligationen werden daher aufgefordert,
den Nennwerth gegen Riickgabe der Obligationen nebst
den zu den vorstehend sub a. gehörigen Zinseoupons
Sei-. lV. Nr. 9 und 10 nebst Talons und den zu der
sub b. bezeichneten Obligation gehörigen Zinseoupons
Ser. llI. Nr. 3 bis 10 nebst Talon vom 2. Januar
1885 ab bei der hiesigen Kreis-Connnunalkasse in
Empfang zu nehmen.

Eine weitere Verzinsung der ausgeloosten Obli-
gationen findet von dem letztgedachten Tage ab
nicht statt und wird der Werth der etwa nicht zurück-
gelieferten Conpons von den Kapitalien in Abng
gebracht.

Gleichzeitig werden die Jnhaber der bis jetzt noch
nicht realisirten, unterm 25. Juni 1883 ausgeloosten
Kreisobligationeu I. Emission Lit. G. Nr. 55 über
300 Mark., Lit D. Nr. 25 über 150 Mark unb
Litt. E. Nr. 106 über 75 Mark hierdurch aufgefor-
dert, zur Vermeidung weiterer Zinsverluste die Valuta
baldigst zuferhebeir

Der Komgliche Landrathsamtsverweser.
von Kardorff.

B. Bekanntmachungen anderer Behörden.
Oels, den 12. Oktober 1884.

Bekanntmachung.
Am 23./24. September d. J. sind in Feundsfeld

mehrere Sachen, darunter eine CPOlinderuhr r. 1977
nebst Kapsel gestohlen worden. es Diebstahls ver-
dächtig ist ein Arbeiter Wilhelm Hentschel aus
Neu-Schmollen.

Um Auskunft über den Verbleib des Hentschel
und eventuelle Festnahme desselben wird ersucht.
J. 1914/84.

Der Erste Staats anwalt.





4. Beilage zu
Sitrchliche Nachrichten.
Am 19. Sonntage na Trinitatis

predigen m der Sch ßkirche:
Frühpredigt 61X2 Uhr: Herr Diakonus Kreb s.
Amtspredigt 9 Uhr: Herr Superintendent
Ueberschär. ·

Nachm.-Predigt W, Uhr: Herr Propft Thiel-
mann

Bei tefrühV9Uhr: errPropftThielmann.
Moiitag deie 20. Zktobee, Abends 7 uhe,

Bibelftunde in der St. Salvatorkirche:
Herr Superintendent Uebers chär.

Wochenpredigt :
Donnerstag, den 23. Oktober, früh 81Xszlll)r:
Herr Propst Thielmann.

LIIIItswocheL—ng«Propst Thielmann.

Da bereits Anfang November mit der
Zinsenberechnung und der Jnventur für
die Sparkasse begonnen werden muß,
können Spureinlagen nur noch bis zum
8. November cr. angenommen werden.
Dagegen ist deren Annahme vom l. De-
zember cr. ab, soweit dies ohne Ge-

 

Nr. 43 des Oelfer Kreisblatees.

Vorschuß-Verein zu Oel-Z-
Eingetragene Genossenschaft.

Au’erordcntliche

General- ersammlun :
Sonntag, den 19. Oktober cr., Abends Uhr,

im Saale des Hötels zum goldenen Adler.
Tagesordnung:

Geschäftsübersicht über das erste Halbjahr 1884.
Bericht über den diesjährigen Unterverbandstag in Breslau; Mittheilungeu,
betreffend den Revisionsverband
Bericht über den diesjährigen Allgemeinen Vereinstag in Weimar.
Wahlen : a. des Vereins-Direktors,an Stelle des ausgeschiedenen HerrnL i e b e s-

kind, event. Ersatzwahl für den zweiten oder dritten Vorsteher;
b. eines Stellvertreters für den in den Ausschuß an Stelle des

verstorbenen Herrn Kaufmann Efrem einberufenen Herrn
Seifensiedermeister Regber, und zwar bis zum 1. April 1885.
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 fährdung der Zinsenauszahlungsgeschäfte
möglich wird, wieder zulässig. Alle

Kapitalsrückzahlungen hören dagegen
vom 8. November cr. bis Anfang Ja-
nuar 1885 auf.

(ä 20 des Statuts.)
Vorlagen für die General-Versammlung sind vom 17. cr. ab in unserem

Geschäftslokal zu haben. . . .

Der Ausschuß des Vorschuß-Vereins zu Oels,
Eingetragene Genossenschaft Wenn Jemand im laufenden Jahre

noch eine Kapitals-Entnahme auf seinl
Sparkassenbuch beabsichtigen sollte, so;
müssen wir ersuchen, diese Rücknahmq

 Tiesler, VotsilkzendeU

Bekanntmachung.
Am 15. Oktober d. J. tritt ein anderweiter Taris für Personenbeförderung

schon in ‚näpbfter Zeit eintreten zutan Retourbillets im Bereiche der vormaligen Rechte-Oder-Ufer-Eisenbahn in
lassen- wett etne solche- sobald nnt ben Kraft. Derselbe enthält die bereits bestehenden Retourbillets mit unveränderten
oben ermabnten Arbeltenbegonnenworden-Preisen und außerdem die für eine große Anzahl Relationen neu zur Einführung
nicht mehr geleistet werden kann. «

Oels, den 10. Oktober 1884.
Der Magistrat

W- 1362).

Directe
Post-Dampfichissahrt

Hamburg—Amerika
Nach New-York jeden

Mittwoch u. Sonntag
mit Deutschen Dampffchiffen der

Hamburg-Amerikanischen
Paoletkanrtteilen-Gesellschaft

August Saiten, Hamburg.
Wust u. Ueberiahrtherträge bei:

Julius Sachs in Breslau,
Graunenftrafze 9.

A. Motard’s
künstliche Wachslichtc,
Wiener Apollo-Kerzen,

Stearin- und Parasiten-Kerzen
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gelangenden Billets derselben Art.
Näheres hierüber ist bei den Billetexpeditionen und Personen-Haltestellen

des diesseitigen Bezirks zu erfragen.
»B.reslau, den»4. Oktober 1884..

Komgliches Eisenbahn-Bätrieblsamt (Breslau-Dzieditz).
arte s. «

Auktion
Mo nta g , den 20. Oktober ein,

von Vormittags 9 Uhr ab,
sollen zu Doruchow auf der Probstei folgende Gegenstände, als:

sieben Pferde, sechs Zugochfen (12 bis 14 Etr. fchwer),
fechszehn Kühe, fünfzehn Stück Jungvieh (darunter zwei
Bull»en), zwei Heckfelmaskhinen, Britfchken, Arbeits-wagen
Schlitten, darunter ein ruffifcher Rennfchlitten, Pflüge,
Eggen, sowie Schirrholz ie.

gegen sofortige baare Zahlung freiwillig versteigert werden.
Schildberg, Provinz Posen, den 5. Oktober 1884.

Schulz, Gerichtsvollzieher.

WLfiiibengabeln nnd Niibenheber
empfiehlt billigst Franz Krause.

 

  
  

 in allen Packungen
empfiehlt Otto Weigand. Zahltctigsbe

fehle sind vorräthig in A. Ludwigs
Hofbuchdruckerei.



Das) grosse Peljzwaanenltngen
M. Boden, Kürschner, Bresan, Ring 35,

. Ring 35, grüne Röhrseite, parterre, I und II Etage, Ring 35,
empfiehlt feine Herren-Geh- und Reifepelze von 25 Thalern, Comptoir-, Hans- und Jagdpelzriicke von
10 Thalern, Livreepelze für Kutscher und Diener von 15 Thalern, Herren-Nerzpelze von 40 Thalern an. Für
Damen Geh- nnd Reifepelzmäntcl nach den neuesten Fagons mit echten Seidensammet-, Seidenrips-, Wollrips- ,
und verschiedenen Stoffbezügeu mit Pelzfutter und Pelzbesatz von 16 Thalern 20 Sgr, Damenpelz-Jqcken von
6 Thalern an. Große Auswahl von Damen-Pelzgurnituren in Zobel und Marder, Nerz-, Skunks- und Jltismuffen ,

—" von 5 Thalern, Waschbär- und Scheitelaffenmuffen von 2 Thakern 15 Sgr» Feh-, Bisam- und imitirte Skunksmuffen
von 2 Thalern, Kinder-Gurnitnrcn von 1 Thaler, Fnszfäcke nnd Jagdmnffe von 1 Thaler 15 Sgr., Pelz-

- tcppiche von 2 Thalern 15 Sgr an Schlittendecken und versschiedene Pelzmützen. Gleichzeitig empfehle mein
reichhaltiges Lager moderner Herren- und Damen-Pelzbezugstoffe, sowie fertiger Pelzbeziige zum Verkauf
Für alle aus meinem Lager bezogenen Gegenstände übernehme jahrelange Garantie, da sämmtliche Sachen »
meine eigenen Fabrikate und keine Handelsartikel sind Umarbeitungen nnd Modernisirungen aller
Pelzgegenstände, wenn dieselben auch nicht von mir gekauft sind, werden in meiner Werkstatt am billigsten und

. reelsten ausgeführt. Answuhl-Sendnngen werden bei ungefährer Preisungabe und Aufgabe von Referenzen —
ohne Speienberechnnng portvfrei szugesandt, dagegen ohne Referenzen nur gegen Postnachnahme und ist der
mUtaufch jederzeit gestattet. Bei Bestellungen von Herrenpelzen bitte als Maaß die Rückenbreite und Aermellänge,
bei Damenpelzen eine Kleidertaille beizufügen, wo ich alsdann die Garantie für gut passend übernehme Um
alle an mich gerichteten Aufträge nach Wunsch ausführen zu können, ersuche meine hochgeschätzte Kundschaft«, etwaige »
Bestellungen im eigenen Interesse rechtzeitig aufgeben zu wollen.

_ Nr. 35 M. Boden, Breslau, Ring 35, zu -achten. 
II- Extra-Befiellnngen werden innerhalb 12 Stunden prompt ausgeführt U

Ring 35, M. Boden, Kürschner, Breslau, Ring 35.
Das große Pelzwaaren-Lager von M. Boden, Breslau, Ring 35, parterre, 1. und 2. Etage, unterhält

weder in Breslau, noch in irgend einer anderen Stadt des deutschen Reiches Zweig-Geschäfte
alle darauf hinzielenden Ankündigungen und Offerten nur auf Täuschung des Publikums berechnet, weshalb ich das »
geehrte Publikum, im eigenen Interesse, nochmals ersuche, beim Ankan von Pelzgegenständen n n r auf die Adresse «-

Es sind demnach «

 

Gufzeiserne Heiz- und Koch-Seien, gegossene und
gefchmiedete Platten, Ofen-Thüren, Rostc, Röhre, Kohlen-
Schaufeln, Ofen-Vorfetzer, Brücken-WangenSchlösser, Fenfter-
befehliige, Ketten, rohes und emaillirtes Kochgefchirr, Ofen-
tapfe, Wafferwannen, Tisch-, Tranchir- und Kuchenmesser,
Schaufeln, Spaten, Kaffeemiihleu in reicher Auswahl
empfiehlt einer geneigten Beachtung

Juliusburg. A. Zwirner.

Psalmen und Kernlieder
grofzer, lesbarer Druck,

es: a Stiikk 10 Pf.,«·:-s«
mpfiehlt

die Herzoglikhe Hofbnkhdrnmkkerci von A. Ludwig in Oels

, __ Mein 5111111 frir künstlicheZähne

 

 

  
Ploinben ec.., empfehle einer geneigten Beachtung.

« Natur etreuer Zahnerfatz, sowie Umarbei-
tung nnpaFenber Piecen werden nur unter Ga-
rantie gefertigt.  

Herbst- Pflanzeng
empfehle

.zmei1ahrtge

5111m—35ol1anniøvcerrn,
givfztxeerigc Stachelbcercn

pro 50 Stück mit 16 Mark,
100 Stück 30 Mark,

sowie allerhand Blumenstauden.
Heinnich Gunra,

Kunst- und Handelsgartnrmurtemberg

 

V Marktpreis der tadtOels
vom 11. Oktober 1884. s

gut mittel gering.
«-—-X-----A.--—«--

Weizen weiß . 15 50 15 30 15 —-
Weizen gelb . 15 10 15 —- 14 75
Roggen . . . 13 70 13 50 13 30
Gerfte. . 14 — 13 —-—- 12 —-
Zaer neu . . 12 40 12 -— 11 60

artoffeln . . 2 20 2 —- 1_ 70
e11 neues . . 2 60 2 40 2l20
troh .-. . 15 —- 151—1141“     




